
  
 

Informationsblatt zum Aufnahmeantrag 
 

NICHT AUSDRUCKEN ! 

 

 

Auszug aus der Vereinssatzung 

 

 

§ 6  Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1. Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch Beschluss des Vorstandes aufgrund eines 

schriftlichen Aufnahmeantrages, der an den Verein zu richten ist. 
2. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der schriftlichen Genehmigung der gesetzlichen 

Vertreter auf dem Aufnahmeantrag, die damit gleichzeitig die Zustimmung zur 
Wahrnehmung der Mitgliederrechte und -pflichten durch den Minderjährigen erteilen. Die 
gesetzlichen Vertreter verpflichten sich damit auch dem Verein gegenüber für die 
Beitragspflichten des Minderjährigen nach dieser Satzung bis zur Volljährigkeit des 
Mitgliedes persönlich zu haften. 

3. Mit der Aufnahme erkennt das neue Mitglied die Vereinssatzung und die Vereinsordnungen 
in der jeweiligen Fassung an und unterwirft sich diesen Regelungen. 

4. Ein ablehnender Bescheid ist dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen. 
5. Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt, wenn der Vorstand den Aufnahmeantrag innerhalb 

eines Monats nach dessen Eingang nicht abgelehnt hat. 
6. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Verein.   

 

 

§ 7  Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft eines Mitgliedes endet durch: 

a. Austritt 
b. Ausschluss aus dem Verein oder 
c. Tod 

2. Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Rechte und Pflichten des Mitgliedes 
gegenüber dem Verein. 

3. Bestehende Beitragspflichten (Schulden) gegenüber dem Verein bleiben unberührt. 
 

§ 8  Austritt aus dem Verein - Kündigung der Mitgliedschaft 

 
         Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand bis zum 
         31.05. bzw. 30.11. eines Jahres und wird mit Ende des 30.06. bzw. 31.12. des selben 
         Jahres wirksam. Das Mitglied ist für den rechtzeitigen Zugang der Kündigung 
         verantwortlich. 
 
§ 9  Ausschluss aus dem Verein 

 
1. Der Ausschluss eines ordentlichen Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen werden, 

wenn das Mitglied: 
a. die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Vereins 

verletzt 
b. die Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt 



c. mit der Zahlung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein 
trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung im Rückstand ist 

2. Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist das Mitglied aufzufordern, sich mündlich oder 
schriftlich gegenüber dem Vorstand zu äußern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist 
schriftlich zu begründen und dem Betroffenen bekanntzugeben. Diesem steht ein 
Berufungsrecht zu. Über die Berufung entscheidet der Vorstand. 

3. Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes ist frühestens nach Ablauf eines 
Jahres möglich. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. 

 

 

§ 10  Beitragsleistungen und -pflichten 

 
1. Die Mitglieder sind verpflichtet, Beiträge an den Verein zu leisten, die auf Vorschlag des 

Vorstandes von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
2. Der Mitgliedsbeitrag ist halbjährlich zu leisten. 
3. Die Höhe der Beiträge bestimmt die Mitgliederversammlung durch Beschluss. 
4. Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
5. Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, die Beiträge insgesamt nach bestimmten 

Kriterien der Höhe nach zu staffeln. 
6. Die gesetzlichen Vertreter von minderjährigen Vereinsmitgliedern verpflichten sich zur 

Leistung der Beitragspflichten der Minderjährigen gegenüber dem Verein. 
7. Minderjährige Mitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit oder nach Abschluss der 

Schulausbildung automatisch als erwachsene Mitglieder im Verein weitergeführt und 
beitragsmäßig veranlagt. Das betroffene Mitglied wird darüber rechtzeitig vom Verein 
informiert. 

8. Wenn durch das zuständige Organ des Vereins Beitragserhöhungen beschlossen werden, 
können diese auch rückwirkend in Kraft treten, wenn dies ausdrücklich Gegenstand des 
Beschlusses ist. 

9. Weitere Einzelheiten zum Beitragswesen regelt die Finanzordnung.  
 

 

§ 11  Abwicklung des Beitragswesens 

 
1. Der Beitrag ist am 01.03. und am 01.09. eines jeden Jahres fällig. 
2. Die Zahlung erfolgt grundsätzlich per Bankeinzug. 
3. Wenn die Beiträge zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen sind , 

befindet sich das Mitglied ohne weitere Mahnungen im Zahlungsverzug. 
4. Der Verein ist berechtigt, ausstehende Beitragsforderungen gegenüber dem Mitglied 

gerichtlich oder außergerichtlich geltend zu machen. Die dadurch anfallenden Kosten und 
Gebühren hat das Mitglied zu tragen. 

5. Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein laufend Änderungen der Bankverbindung, den 
Wechsel des Bankinstituts, sowie Änderungen der persönlichen Anschrift mitzuteilen. 

6. Beiträge, zu denen die Mitglieder nach dieser Satzung zur Zahlung gegenüber dem Verein 
verpflichtet sind, werden auch nicht anteilig erstattet, wenn ein Mitglied vorzeitig aus dem 
Verein - gleich aus welchem Grund - ausscheidet. 

7. Weitere Einzelheiten zum Beitragswesen regelt die Finanzordnung.   
 


